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VwGG §34 Abs1;
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Rechtssatz

Da die Frage der Wirksamkeit der Enthebung als Direktor der Kammer für Arbeiter und Angestellte durch

Vorstandsbeschluss für die arbeitsrechtlichen Ansprüche des betro9enen Direktors von Bedeutung sein kann, ist sein

rechtliches Interesse an der Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Abberufungsbescheides auch nicht etwa dadurch

weggefallen, dass er mittlerweile auf Grund des Disziplinarerkenntnisses der Disziplinarkommission der Kammer für

Arbeiter und Angestellte entlassen wurde und damit aufgehört hat, Arbeitnehmer iSd § 77 Abs. 1 AKG 1992 zu sein.
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